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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

 1.  welche Summen über den 31. Dezember 2022 hinaus für die Pandemiebe-
kämpfung aus welchen Töpfen noch bewilligt sind;

 2. welche weiteren Bewilligungen für laufende Projekte noch anstehen;

 3.  welche Summen im Zuge der pandemiebedingten Hilfen von anderen Stel-
len dem Land erstattet wurden;

 4.  welche Erstattungen mit anderen staatlichen Ebenen noch nicht abgerechnet 
sind (Bund, Kommunen, Sozialversicherungsträger etc.);

 5.  welche Mittel aus welchen EU-Fördertöpfen beantragt und welche bewilligt 
wurden, und wie lange die Laufzeiten der Förderungen sind;

 6.  wie sie die Frage der Zweckbindung der über die Konjunkturkomponente 
aufgenommenen Schulden zur Pandemiebekämpfung sieht;

 7.  wie sie die Fortgeltung dieser Zweckbindung bei nicht in Anspruch genom-
menen und in Abgang gestellten Mitteln sieht, die dann wieder verfügbar 
werden;

 8.  welchen Spielraum sie für eine sofortige Rückgabe von Verschuldungsrech-
ten sieht;

Antrag
der Fraktion der FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Finanzen

Schnellstmögliche Tilgung der Coronaschulden umsetzen
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  9.  um welche Summe sich durch so eine „Sondertilgung“ die jährliche Til-
gungsverpflichtung pro Jahr verringern oder die Laufzeit verkürzen würde;

 10.  welche Folge eine Verfassungswidrigkeit der Schuldenaufnahme aus dem 
Dritten Nachtrag 2020/2021 hätte;

II.

die zum 31. Dezember 2022 nicht verwendeten Verschuldungsrechte aus den pan-
demiebedingten Kreditaufnahmen seit März 2020 unverzüglich zurückzugeben.

7.2.2023

Dr. Rülke, Brauer
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Die Landesregierung hat erklärt, dass sie aus den 14,6 Milliarden Verschuldungs-
rechten, die ihr seit März 2020 vom Landtag eingeräumt wurden, nur 9,3 Milliar-
den verwendet hat. Dazu benötigt sie noch Mittel zur Fortführung laufender Kam-
pagnen und Projekte, ggf. stehen aber auch noch Erstattungen anderer Träger aus.

Damit ergibt sich ein hoher Tilgungsspielraum, da die anstehenden Ausgaben für 
die Pandemie überschaubar bzw. bereits bewilligt worden sind. Andererseits ist aber 
die Neigung der Landesregierung, über eine sehr weite Auslegung der Zweckbin-
dung der Coronaschulden allgemeine Programme zu finanzieren, bereits aus der 
Vergangenheit bekannt.

Daher fordern wir eine unverzügliche Rückgabe der nicht genutzten Verschul-
dungsrechte und eine entsprechende Verkürzung der Tilgungsdauer im Tilgungs-
plan.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 22. März 2023 Nr. FM2-0407.3-3/1 nimmt das Ministerium 
für Finanzen im Einvernehmen mit allen Ressorts zu dem Antrag wie folgt Stel-
lung: 

Vorbemerkung:

Der Landtag von Baden-Württemberg hat im Zuge der drei Nachtragshaushalte in 
den Jahren 2020/2021 (Netto-)Kreditermächtigungen im Umfang von insgesamt 
rund 14,66 Milliarden Euro beschlossen. Davon entfielen rund 6,52 Milliarden 
Euro auf regulär zulässige Kreditermächtigungen auf Grundlage von § 18 Absatz 3 
und 4 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) und 8,14 Milliar-
den auf sogenannte Coronanotkreditermächtigungen auf Grundlage von § 18 Ab-
satz 6 LHO. 

Die (Netto-)Kreditermächtigungen wurden haushaltsmäßig vollständig in An-
spruch genommen.

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Entsprechend der Ermächtigungen in § 4 Absatz 15 und 16 Staatshaushaltsgesetz 
2022 wurden im Haushaltsjahr 2022 bereits insgesamt 942 Millionen Euro der 
Coronanotkredite haushaltsmäßig getilgt.

Die tatsächlich in den Jahren 2020 bis 2022 abgeflossenen Coronamittel stellen 
lediglich einen Zwischenstand dar. Wie die nachfolgenden Stellungnahmen zu 
den einzelnen Ziffern zeigen, ist eine Endabrechnung aller Coronamaßnahmen 
aktuell noch nicht möglich. Zahlreiche Maßnahmen, die aus entsprechenden Mit-
teln finanziert wurden bzw. werden, sind noch nicht abgeschlossen bzw. müssen 
aktuell fortgesetzt werden.

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I. zu berichten,

1.  welche Summen über den 31. Dezember 2022 hinaus für die Pandemiebekämp-
fung aus welchen Töpfen noch bewilligt sind;

Zu 1.:

Aufgrund der sehr dynamischen Einwilligungsentwicklung wurde zur Beantwor-
tung der einheitliche Stichtag 10. Februar 2023 gewählt.

Ausweislich der wöchentlichen Unterrichtung des Finanzausschusses durch das 
Finanzministerium über den Stand der Entnahmen und Einwilligungen in Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie und deren Folgen zum 10. Februar 
2023 wurden für Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie und deren 
Folgen, die aus der Rücklage für Haushaltsrisiken in den Jahren 2023 ff. finanziert 
werden, insgesamt bereits Einwilligungen in Höhe von rund 343,1 Millionen Euro 
erteilt; für Maßnahmen für infolge der Coronapandemie notwendigen Investitio-
nen, die aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket „Zukunftsland BW – Stärker 
aus der Krise“ in den Jahren 2023 ff. finanziert werden, bestanden insgesamt Ein-
willigungen in Höhe von rund 571,7 Millionen Euro. Es wird darauf hingewiesen, 
dass gegenüber der Unterrichtung zum Stand 10. Februar 2023 mittlerweile An-
passungen sowie weitere Einwilligungen mit einem voraussichtlichen Mittelab-
fluss in den Jahren 2023 ff. erfolgt sind.

Für Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie und deren Folgen, die aus 
den Facheinzelplänen finanziert werden, standen zum Stichtag 10. Februar 2023 
zusätzlich insgesamt rund 17,7 Millionen Euro zur Verfügung.

2. welche weiteren Bewilligungen für laufende Projekte noch anstehen;

Zu 2.:

Nachfolgend sind diejenigen Maßnahmen dargestellt, für die zum Stichtag 10. Feb-
ruar 2023 noch keine Einwilligung bestand bzw. die Einwilligung verlängert wer-
den soll. Sie umfassten zum Zeitpunkt der Erhebung ein Gesamtvolumen von 
rund 861,4 Millionen Euro. 
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Neben den dargestellten Maßnahmen können zusätzliche Finanzierungsbedarfe 
für weitere Einwilligungsverlängerungen bzw. auch für neue – im Zusammenhang 
mit der Coronapandemie stehende – notwendige Maßnahmen hinzukommen. In-
soweit stellt die Übersicht lediglich eine Momentaufnahme dar. 

3.  welche Summen im Zuge der pandemiebedingten Hilfen von anderen Stellen 
dem Land erstattet wurden;

Zu 3.:

Zum Stand 31. Januar 2023 wurden dem Land insgesamt rund 290,4 Millionen 
Euro von anderen Stellen zum Ausgleich von entstandenen Aufwendungen er-
stattet. Hiervon entfallen rund 285,1 Millionen Euro auf Erstattungen des Bundes, 
rund 3,8 Millionen auf Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg und rund 1,5 Millionen Euro auf Erstattungen des Verbands der 
Privaten Krankenversicherung. 
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4.  welche Erstattungen mit anderen staatlichen Ebenen noch nicht abgerechnet 
sind (Bund, Kommunen, Sozialversicherungsträger etc.);

Zu 4.:

Nicht (vollständig) abgerechnet sind landesseitige Aufwendungen für den Ein-
satz von Bundeswehr-Angehörigen beim Management der Aussteigekarten an den 
Flughäfen, die finanzielle Beteiligung des Bundes an den Impfzentren sowie an 
den durch die Ergänzung des Entschädigungsanspruchs nach § 56 Absatz 1a des 
Infektionsschutzgesetzes zusätzlich entstehenden Belastungen des Landes. 

5.  welche Mittel aus welchen EU-Fördertöpfen beantragt und welche bewilligt 
wurden, und wie lange die Laufzeiten der Förderungen sind;

Zu 5.:

6.  wie sie die Frage der Zweckbindung der über die Konjunkturkomponente auf-
genommenen Schulden zur Pandemiebekämpfung sieht;

7.  wie sie die Fortgeltung dieser Zweckbindung bei nicht in Anspruch genomme-
nen und in Abgang gestellten Mitteln sieht, die dann wieder verfügbar werden;

Zu 6. und 7.: 

Entsprechend der Vorgaben der Schuldenbremse sind Einnahmen und Ausgaben 
grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Ausnahmen sind zu-
lässig im Rahmen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Ent-
wicklung (Konjunkturkredite) und der Transaktionskomponente einerseits und an-
dererseits im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen. 
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Durch Konjunkturkredite sollen konjunkturell bedingte Mindereinnahmen und 
Mehrausgaben ausgeglichen werden. Diese sind nicht an einen bestimmten Zweck 
gebunden. 

Lediglich bei den Notlagenkrediten besteht eine ausdrückliche Zweckbindung, 
die sich aus der zugrundeliegenden Notlage ergibt, deren Feststellung das Landes-
parlament in Form eines Gesetzes, welches zugleich Höhe der Notlagenkredite 
und einen entsprechenden Tilgungsplan festlegt, trifft. Eine Verwendung für ande-
re – nicht notlagenbedingte – Zwecke ist rechtlich nicht möglich. 

8.  welchen Spielraum sie für eine sofortige Rückgabe von Verschuldungsrechten 
sieht;

Zu 8.:

Wie bereits in der Vorbemerkung dargestellt, wurde im Haushaltsjahr 2022 eine 
haushaltsmäßige Tilgung von Coronanotkrediten in Höhe von 942 Millionen Euro 
vorgenommen. 

Gemäß § 4 Absatz 14 Staatshaushaltsgesetz 2023/2024 besteht eine Tilgungser-
mächtigung, soweit Mittel coronabedingt der Rücklage für Haushaltsrisiken zu-
geführt wurden, für diesen Zweck jedoch nicht mehr benötigt werden. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt wird jedoch davon ausgegangen, dass die Mittel, die über Corona-
notkredite finanziert wurden, vollständig benötigt werden. 

9.  um welche Summe sich durch so eine „Sondertilgung“ die jährliche Tilgungs-
verpflichtung pro Jahr verringern oder die Laufzeit verkürzen würde;

Zu 9.:

Die Tilgungshöhe ist durch § 4 des Gesetzes zur Feststellung einer Naturkatastro-
phe, der Höhe der Ausnahmekomponente und zur Festlegung eines Tilgungsplans 
nach § 18 Absatz 6 LHO, zuletzt geändert am 21. Juli 2021 verbindlich geregelt. 
Sie beträgt 325 588 760 Euro pro Jahr. Mithin verkürzt sich mit jeder Sondertilgung 
die Laufzeit der Tilgungsverpflichtung. Durch die unter Ziffer 8 genannte Sonder-
tilgung im Haushaltsjahr 2022 verringert sich die Laufzeit bereits um 2 Jahre und 
10 Monate auf nunmehr noch 22 Jahre und 2 Monate.

10.  welche Folge eine Verfassungswidrigkeit der Schuldenaufnahme aus dem 
Dritten Nachtrag 2020/2021 hätte;

Zu 10.:

Aufgrund des laufenden Organstreitverfahrens wird von Ausführungen abgese-
hen. Die Landesregierung geht unverändert davon aus, dass die Schuldenaufnah-
me verfassungskonform erfolgte.

II.  die zum 31. Dezember 2022 nicht verwendeten Verschuldungsrechte aus den 
pandemiebedingten Kreditaufnahmen seit März 2020 unverzüglich zurückzu-
geben.

Auf die Beantwortung zu I. Frage 8 wird verwiesen.

Dr. Bayaz
Minister für Finanzen
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